
Deutsche Gesellschaft für Medizincontrolling e. V., Obere Hauptstr. 23, 68766 Hockenheim 

E-Mail: auskunft@medizincontroller.deTelefon: 06205 3043910
Telefax: 06205 3043919 Internet: www.medizincontroller.de

Einladung zur Online-Fortbildung des 

Regionalverbandes Süd

zum Thema 

Für die einen Strafzahlung, für die anderen 

Aufschlagszahlung: Praktische Tipps und Hinweise 

am  

Freitag, 12.01.2024, 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

Schulungssoftware: Zoom 

Inhalt:  

Mit Aufnahmedatum 2022 ist bei erlösmindernden MD-Gutachten nach § 275c SGB V Absatz 3 der 

Aufschlag geregelt. In der Veranstaltung geht es um praktische Tipps und Hinweise für das 

Medizincontrolling (u.a. wann ist die Forderung nach einer Aufschlagszahlung berechtigt, welche 

Formalitäten sind zu berücksichtigen, wie errechnet sich die Höhe, Fristen, Widerspruchsverfahren, 

Verjährung). 

Referent: 

Andreas Wenke, geschäftsführender Gesellschafter, Franz und Wenke – GmbH 

Moderation: 

Dr. med. Miriam Friske, Vorsitzende Regionalverband Süd 

Dr. med. Lydia Hekeler, stellvertr. Vorsitzende Regionalverband Süd 

Teilnehmer: 

Die Teilnehmerzahl wird auf 100 Teilnehmer begrenzt. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für DGfM Mitglieder kostenfrei.  

Für Nichtmitglieder wird eine Teilnahmegebühr von 50,00 € erhoben. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 

Dr. med. Miriam Friske 

Vorsitzende des RV Süd

Dr. Lydia Hekeler 

Stellv. Vorsitzende des RV Süd 

Dr. Rolf Gerlicher 

Beirat des RV Süd
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